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Fahrtkosten zu ständig wechselnden Tätigkeitsstätten 
ohne 30 km-Grenze in voller Höhe als Werbungskosten 
absetzbar 
 
Nr. 07 / 25.02.2009 
 
Mit Urteil vom 18. Dezember 2008 VI R 39/07 hat der Bundesfinanzhof (BFH) 

entschieden, dass die Kosten eines Arbeitnehmers für die Fahrten zwischen 

Wohnung und ständig wechselnden Tätigkeitsstätten unabhängig von der Ent-

fernung (ab dem ersten km) in tatsächlicher Höhe bzw. mit 0,30 € pro gefahre-

nen Kilometer als Werbungskosten zu berücksichtigen sind. Der Ansatz einer 

Entfernungspauschale, die für Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Ar-

beitsstätte anzusetzen ist, scheidet aus. 
 

Im Streitfall hatte das Finanzamt (FA) bei Fahrten des Klägers, einem Bauarbei-

ter, zu wechselnden Tätigkeitsstätten, die weniger als 30 km von seinem Woh-

nort entfernt lagen, nur die Entfernungspauschale i.H.v. 0,30 € je Entfernungski-

lometer berücksichtigt. Hierbei berief sich das FA auf ältere Rechtsprechung des 

BFH, wonach die Regelung zur Entfernungspauschale auch auf Fahrten zu 

ständig wechselnden Tätigkeitsstätten im Einzugsbereich (sog. 30-km-Grenze) 

anzuwenden war. 

 

Der BFH stellte klar, dass diese Rechtsprechung aufgrund geänderter Rechtsla-

ge überholt ist. Er verdeutlichte nochmals, dass die abzugsbeschränkende Re-

gelung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG (Entfernungspauschale) nicht auf Fahr-

ten des Arbeitnehmers zu ständig wechselnden Tätigkeitsstätten angewendet 

werden kann. Denn solche Einsatzstellen sind - anders als eine regelmäßige 

Arbeitsstätte - nicht auf Dauer und Nachhaltigkeit angelegt. Der Arbeitnehmer 

kann sich folglich nicht auf die immer gleichen Wege einstellen und so auf eine 

Minderung der Wegekosten hinwirken. 
 

Der BFH geht davon aus, dass sich die Finanzverwaltung dieser Rechtsauffas-

sung zwischenzeitlich angeschlossen hat. Denn die in der Richtlinie 38 Abs. 3 

Lohnsteuerrichtlinie (LStR) 1999 bis 2007 angeführte Regelung zur 30-km-

Grenze ist in den LStR 2008 nicht mehr enthalten (vgl. R 9.5 LStR 2008). 
 

Erich Nöll vom Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine empfiehlt daher in-

sbesondere Bau- und Leiharbeitern die noch nicht bestandskräftigen Steuerbe-

scheide bis zum Veranlagungszeitraum 2007 daraufhin überprüfen zu lassen, ob 

die erhöhte Pauschale von 0,30 € pro gefahrenen Kilometer auch bereits ab dem 

1. Kilometer vom Finanzamt berücksichtigt wurde. 


